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Holzstaub: Definition 

Das Holz ist ein vielschichtiges Material, zum Teil hete-

rogen, mit einem Anteil für alle Holzarten gemeinsame 

Komponenten, und einem Anteil für jede Holzklasse 

spezifische Komponenten. 

Die vorwiegend vorhandenen Komponenten sind Zellu-

lose, Hemizellulose und Lignin, die zusammen über 

95% des Materials ausmachen. 

Unter Holzstaub versteht man die Suspension der in die 

Luft verbreiteten Holzpartikel, welche während der 

Holzverarbeitung entstehen. Die Anzahl und die Qualität 

der Holzstäube verändert sich in Anbetracht der durch-

geführten Verarbeitung und der benutzten Holzarten. 
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Folgen für die Gesundheit 

Die möglich schädlichen Auswirkungen auf die Gesund-

heit hängen vom Eindringen und der Ablagerung von 

Holz und dessen Bestandteile in den Atemwegen ab. 

Diese beruhen auf verschiedene physiopathogene Me-

chanismen (physische, toxische und allergische), wel-

che oft zusammen auftreten. Es ist wichtig zu unter-

streichen, dass Holz nicht grundsätzlich krebserregend 

ist, während Holzstaub krebserregend sein kann. Die 

Arbeitsvorgänge, 

bei welchen man 

Holzstaub ausge-

setzt ist, können 

eventuell eine 

Krebserkrankung 

verursachen. In 

diversen epide-

miologischen 

Studien wurde 

darauf verwie-

sen, dass die Exposition gegenüber Hartholzstaub bei 

der Entstehung von Nasen- und Nasennebenhöhlentu-

more eine wichtige Rolle spielt. 

Die Exposition gegenüber Holzstaub verursacht nicht 

nur Krebserkrankungen, sondern auch Irritationen der 

Augen und Nase, irritative und allergische Kontaktder-

matitis, allergisches Bronchial-Asthma und allergische 

Lungenbläschenentzündung, welche durch das Vorkom-

men von Schimmel auf dem Holz ausgelöst werden. 
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Klassifizierung der Holzarten 
 

Das Holz wird, auf Grund der botanischen Unterschei-

dung, in Weich– und Hartholz unterteilt. Dies bezieht 

sich nicht auf die effektive Härte des Holzes, sondern 

wird vom englischen „hardwood“ hergeleitet. Generell 

zählen Laubbäume (Angiosperme) zur Gruppe der 

„Harthölzer“, während Nadelbäume (Gymnosperme) zur 

Gruppe der „Weichhölzer“ zählen. Falls die verwendete 

Holzart nicht bekannt ist, wie zum Beispiel bei MDF– o-

der OSB-Platten, muss diese als Hartholz betrachtet 

werden bis es der Hersteller mittels einer Zertifizierung 

ausschließt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unter- teilung 

der wich-

tigsten Holzarten durch die Klassifizierung der Internationalen Agentur für Krebsfor-
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Wichtigste Arbeitsexpositionen 

Immer wenn Holz gesägt, gebohrt, geschnitten, geho-

belt, geschliffen oder mit Schmirgelpapier bearbeitet 

wird, entsteht Holzstaub, der eingeatmet werden kann. 

Dies kann auch während folgender Tätigkeiten passie-

ren: Reinigung der Maschinen mittels Druckluft, Tro-

ckenreinigung der Böden, Wartung von Maschinen und 

Elektrogeräten auf denen sich abgelagerter Staub befin-

det. Studien, basierend auf viele Probeentnahmen in 

verschiedenen Betrieben in denen Holz weiterverarbei-

tet wird, zeigen die Tätigkeiten mit erhöhter Holzstaub-

exposition auf (in absteigender Reihenfolge): 

• abschleifen und abstauben, 

• hobeln und profilieren, 

• Zuschnitt von Bauholz, 

• Zusammenbau und Montage. 

Die Tätigkeit mit dem größten Expositionsrisiko gegen-

über Holzstaub ist das Abschleifen, dabei befindet sich 

der/die Arbeiter/In sehr nahe an der Erzeugungsquelle 

an der sehr feiner Staub entsteht. Aus diesem Grund ist 

es sehr wichtig geeignete Vorsorge- und Schutzmaß-

nahmen zu ergreifen. 
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Expositionsgrenzwerte 

Die Richtlinie 2004/37/CE vom 29.04.2004 sowie die 

darauffolgende (UE) 2019/130 vom 16.01.2019 bezüg-

lich “den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung 

durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit” defi-

nieren: 

• jene Arbeiten, bei denen man Hartholzstaub ausge-

setzt ist, als krebserregend [2004/37/CE];  

• den berufsbedingten Expositionsgrenzwert gegenüber 

Hartholzstaub, als einatembarer Anteil, von  

3 mg/m³, bei einer Arbeitszeit von 8 Stunden [(UE) 

2019/130]. Ab 17. Januar 2023 wird der Expositions-

grenzwert auf 2 mg/m³ gesenkt; 

• falls der Hartholzstaub mit anderen Holzstäuben ver-

mischt wird, wird der Expositionsgrenzwert auf alle 

Stäube im Gemisch bezogen [(UE) 2019/130]. 

Es wird betont, dass auch wenn der Expositionsgrenz-

wert nicht überschritten wird, dies nicht vor möglichen 

Gesundheitsschäden schützt. 
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Gesetzgebung 

Das Gesetz, auf welches Bezug genommen wird, ist das 

G.v.D. 81/08, der sogenannte “Einheitstext zur Gesund-

heit und Sicherheit am Arbeitsplatz”, welcher das Kon-

zept der kontinuierlichen Verbesserung einführt. Der Ti-

tel IX “Gefährliche Stoffe” sieht für die Figuren des Ar-

beits– und Sicherheitsschutzes im Betrieb verschiedene 

Pflichten und Aufgaben vor. Diese sind auf die Vorbeu-

gung der Gesundheitsrisiken, die Veränderung der orga-

nisatorischen, verfahrenstechnischen und verhaltensbe-

zogenen Anforderungen ausgerichtet, wie: 

• Bewertung der Exposition gegenüber Hartholzstaub 

mittels Kontrolle der Staubkonzentration in der Luft; 

• Anwendung aller Maßnahmen (laut neuesten Stand 

der Technik) zur Reduzierung des Holzstaubes; 

• Erstellung des Expositionsregisters für jene Mitarbei-

ter, welche Hartholzstaub ausgesetzt sind; 

• Beschränkung der Anzahl der Mitarbeiter, welche 

Hartholzstaub ausgesetzt sind, auf ein Minimum; 

• Ausbildung, Information und Schulung der exponier-

ten Mitarbeiter, welche kontinuierlich oder bei Verän-

derung des Produktionsprozesses durchzuführen ist; 

• Bereitstellung geeigneter persönlicher Schutzausrüs-

tung (PSA). 
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Dokument zur Risikobewertung 

Die Bewertung des Expositionsrisikos gegenüber krebs-

erregenden Stoffen muss vor Beginn der Tätigkeit 

durchgeführt und alle 3 Jahren wiederholt werden. Bei 

bedeutenden Veränderungen des Produktionsprozesses 

muss die Bewertung vor Ablauf der 3 Jahre erneut wer-

den. Die Bewertung muss Dauer, Frequenz und Art und 

Weise der Tätigkeit, sowie die Holzmenge und die Kon-

zentration von Holzstaub in der Luft beinhalten. In der 

Risikobewertung werden die angewandten oder pro-

grammierten Vorsorge– und Schutzmaßnahmen, sowie 

die verwendete PSA aufgelistet: 

• falls die Holzstaubemission technisch nicht vermeidbar 

ist, wird diese so nah wie möglich an den Emissions-

punkten durch eine lokalisierte Absaugung mit geeig-

neter Luftgeschwindigkeit (mind. 20 m/s) und mit ex-

terner Filterstation eliminiert; 

• die Wirksamkeit der Vorsorgemaßnahmen muss durch 

neue Messungen überprüft werden; 

• die Anzahl der exponierten Mitarbeiter muss auf ein 

Minimum gesenkt werden, durch Automatisierung der 

Arbeitsvorgänge oder Abtrennung der Arbeitsplätze; 

• Räume, Arbeitsgeräte und 

Anlagen müssen regelmäßig 

mit dem Sauger gereinigt 

werden; 

• im Arbeitsbereich ist trin-

ken, essen und rauchen 

verboten. 
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Wichtigste Vorsorgemaßnahmen 

Die Vorsorgemaßnahmen, welche in Anschluss an die 

Risikobewertung anzuwenden sind, können folgender 

Art sein, wobei den Kollektivmaßnahmen immer Vorzug 

gegeben werden muss: 

• technisch (z.B.  Absauganlagen, Abtrennung der Ar-

beitsbereiche mit Holzstaubproduktion); 

• organisatorisch (z.B. Prozeduren und Arbeitsanleitun-

gen, Beschränkung der ausgesetzten Mitarbeiter). 

Des weiteren ist es wichtig: 

• die Mitarbeiter auf die Verwendung der PSA hinzuwei-

sen; 

• die Mitarbeiter zu informieren, auszubilden und zu 

schulen; 

• die Mitarbeiter der ärztlichen Überwachung durch den 

Betriebsarzt zu unterziehen; 

• die Arbeitsbereiche regelmäßig mit dem Sauger zu 

reinigen; 

• Schränke mit abgeteilten Fächern zur Verfügung zu 

stellen, um die Arbeitsbekleidung getrennt von der 

Freizeitbekleidung aufzubewahren. 
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Persönliche Schutzausrüstung 

Die Mitarbeiter, welche Holzstaub ausgesetzt sind, müs-

sen ihre Atemwege durch Verwendung von geeigneter 

PSA, wie Schutzmaske und in extremen Fälle isolieren-

de Atemgeräte, 

schützen. 

Zusätzlich zur 

krebserregen-

den Wirkung 

auf die oberen 

Atemwege, ha-

ben die Holstäube auch eine irritierende Wirkung auf die 

Haut, auf die Schleimhäute und auf die Bindehaut des 

Auges. Daher ist es wichtig auch PSA zum Schutz der 

Augen (bei hoher Staubkonzentration und bei allen Ar-

beitstätigkeiten welche Späne und Holzstücke abfallen) 

und des Kör-

pers zu ver-

wenden. 

Die PSA muss 

an einen geeig-

neten Ort auf-

bewahrt und vor 

jeder Verwen-

dung gereinigt werden. Falls die PSA defekt ist, muss 

sie ausgetauscht werden. 
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Gesundheitsüberwachung 

Der vom Arbeitgeber ernannte Arbeitsmediziner (AM), 

erstellt ein ärztliches Protokoll, in welchem für jede Ar-

beitstätigkeit die klinischen und diagnostischen Unter-

suchungen sowie deren Häufigkeit festgehalten werden. 

Dies zielt auf die präventive Diagnose von arbeitsbezo-

genen Krankheiten hin. Es basiert auf: 

• Kenntnis der durchgeführten Arbeitstätigkeiten und 

damit verbunden Risiken. Diese erhält der AM durch 

die Risikobewertung, welche in Zusammenarbeit mit 

dem Leiter der Dienststelle für Arbeitsschutz (LDAS) 

erstellt wird; 

• Lokalaugenscheine in den Arbeitsstätten. 

Es ist empfohlen, dass der AM einen Fragebogen ver-

wendet, um eventuelle Nasenbeschwerden der Mitarbei-

ter festzustellen. Nach Beendigung der Visite erstellt 

der AM aufgrund der durchgeführten Untersuchungen 

die Eignungsbeurteilung für die spezifische Tätigkeit des 

Mitarbeiters, und händigt dem Mitarbeiter und dem Ar-

beitgeber eine Kopie aus. Die Eignungsbeurteilung kann 

Einschränkungen und Verschreibungen enthalten, wel-

che am Arbeitsplatz eingehalten werden müssen. Gegen 

die Eignung kann innerhalb 30 Tagen beim zuständigen 

territorialen Überwachungsorgan Rekurs eingereicht 

werden. 
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Expositionsregister krebserregender Stoffe 

Die Mitarbeiter, welche der Gesundheitsüberwachung 

aufgrund der Exposition gegenüber krebserregender 

Stoffe (inklusive Hartholzstaub) unterzogen sind, müs-

sen im Expositionsregister gemäß Art. 243 des G.v.D. 

81/2008 eingetragen werden. Zusätzlich zu den Be-

triebsinformationen muss für jeden Mitarbeiter folgen-

des aufgelistet werden:  

• durchgeführte Tätigkeit (gemäß ISTAT-Klassifizierung 

der Arbeitstätigkeit); 

• Intensität, Häufigkeit und Dauer der Exposition. 

Das Expositionsregister muss in digitaler Form auf dem  

INAIL-Portal (https://www.inail.it/cs/internet/multi/

deutsch.html) ausgefüllt werden. Dort findet man auch 

Informationen über die Ausfüllmodalitäten. 
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Nationales Register der Nasentumore  

Die Exposition gegenüber Hartholzstaub und Leder stellt 

die vorwiegende Risikoquelle für die Entstehung von 

Nasen- und Nasennebenhöhlentumore dar. Es ist eine 

seltene Krankheit, pro 100.000 Bewohner gibt es 0,8 

Neuerkrankungen unter den Männern und 0,3 unter den 

Frauen. 

Das nationale Register der Nasen- und Nasennebenhöh-

lentumore (ReNaTuNS) hat sich in Zusammenhang mit 

der epidemiologischen Überwachung der arbeitsbeding-

ten Tumoren entwickelt. Mittels aktiver Recherche wer-

den die Tumorfälle in der Bevölkerung registriert und 

überwacht, auch jene Tumore, welche nicht eindeutig 

durch die Arbeit verursacht werden. Durch eine Befra-

gung wird die Art der Exposition rekonstruiert. 

Zwischen 1989 und 2012 wurden in Italien 1.352 Nasen

- und Nasennebenhöhlentumore (TuNS) registriert. 

Seit der Entstehung vom ReNaTuNS 2015, wurden in 

Südtirol bis 2018, 21 neue Tumorfälle registriert. 

Graphische 

Darstellung 

der in Südti-

rol gemelde-

ten Fälle von 

Nasen und 

Nasenneben-

höhlen Tu-

more im 

Zeitraum 

2015-2018, 

nach Ge-

schlecht un-

terteilt. 



 

 

An wen kann ich mich wenden 

Departement für Gesundheitsvorsorge des Südtiroler 

Sanitätsbetriebes 

• Betrieblicher Dienst für Arbeitsmedizin -  

Abteilung ärztliches Arbeitsinspektorat 
 

für Auskünfte zu den Themen: Arbeitshygiene, Schutz 

der Gesundheit am Arbeitsplatz (Risikobewertung, Vor-

beugemaßnahmen, sanitäre Überwachung, PSA, Ausbil-

dung, Information, Schulung, Expositionsregister,  

Rekurs gegen die Eignungsbeurteilung, usw.). 

Tel. 0471/907155 
 

Resselstr. 2/F - 39100 Bozen 
 

E-mail: medlav.ispettorato@sabes.it 
 

PEC: medlav.ispettorato@pec.sabes.it 
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